
Entwidmung bzw. Widmung einer Teilfläche des Gehwegs entlang der 
Zillerstallstraße, Flurstück 685 und 693

Der Gemeinderat der Stadt Geislingen an der Steige hat am 26.11.2026 folgendes 
beschlossen:

- Eine Teilfläche des Gehwegs von ca. 152 m² des Flurstücks 685 entlang der 
Zillerstallstraße zu entwidmen. 
Die Absicht der Einziehung der öffentlichen Straßenfläche wird hiermit gemäß 
§ 7 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg bekannt gemacht.

- Eine Teilfläche von ca. 244 m² des Flurstücks 693 entlang der Zillerstallstraße 
zum Gehweg zu widmen. 
Die Absicht zur Widmung der nicht öffentlichen Fläche wird hiermit gemäß § 5 
des Straßengesetzes für Baden-Württemberg bekannt gemacht.

Die Pläne, aus dem die einzuziehende und zu widmende Fläche ersichtlich sind, 
liegen in der Zeit vom 13.02.2026 auf die Dauer eines Monats während den 
üblichen Dienststunden beim Fachbereich 2 – Bauverwaltungsamt, Sachgebiet 2.2 
Baurechtsbehörde im Stadtschloss, Schlossgasse 7, Zimmer 101 zur Einsichtnahme 
aus.

Gegen die beabsichtigte Entwidmung dieser öffentlich gewidmeten Fläche und gegen 
die beabsichtige Widmung dieser nicht öffentlichen Fläche, können innerhalb von drei 
Monaten nach dieser Bekanntmachung schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
beim Fachbereich 2, Sachgebiet 2.2 – Baurechtsbehörde, Einwendungen erhoben 
werden.

Geislingen, den 13.02.2026
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